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Eingliederungsvereinbarung BEM
Zwischen der/dem      
[bookmark: _Hlk97019056]Anschrift      
vertreten durch die Person im Vorsitzendenamt und deren Stellvertretung oder durch eine dieser Personen, jeweils zusammen mit einem weiteren Mitglied des Kirchengemeinderates 
und Frau/Herrn             
geboren am      
[bookmark: _Hlk97025142]wohnhaft in            ,            
wird folgende Eingliederungsvereinbarung geschlossen:
§ 1
Zustimmung
Das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) findet mit Zustimmung der Mitarbeiterin / des Mitarbeiters statt. Sie / Er entscheidet, welche Beteiligten sie / er beim Verfahren dabeihaben möchte (beispielsweise Mitwirkung Mitarbeitendenvertretung, Hinzuziehung Vertrauensperson).
§ 2
Angaben zur Erkrankung
Die Mitarbeiterin / Der Mitarbeiter wurde darauf hingewiesen, dass sie / er sich nicht über Ursache und Inhalt ihrer / seiner Erkrankung äußern muss. Dieses Verhalten gereicht der Mitarbeiterin / dem Mitarbeiter nicht zum Nachteil. Dritte (Personalabteilung, Mitarbeitendenvertretung, usw.) sind nicht berechtigt, Auskunft über die Krankheitsursache oder das Krankheitsbild der Mitarbeiterin / des Mitarbeiters zu verlangen.
§ 3
Schweigepflicht
Die Beteiligten haben über den Inhalt, der mit der Mitarbeiterin / dem Mitarbeiter geführten Gespräche Stillschweigen zu bewahren. Das gleiche gilt für die Ergebnisse und Gespräche der betriebsärztlichen Untersuchungen. Solche Inhalte dürfen nur mit ausdrücklicher Einwilligung der Mitarbeiterin / des Mitarbeiters an Dritte weitergegeben werden.
§ 4
Maßnahmenkatalog
In einem gemeinsamen Gespräch wurde mit der Mitarbeiterin / dem Mitarbeiter die Durchführung folgender Eingliederungsmaßnahmen vereinbart:
1.      ,
2.      ,
3.      ,
4.      ,
5.      ,
     
§ 5
Eigenverantwortung der Mitarbeiterin / des Mitarbeiters
Die Mitarbeiterin / Der Mitarbeiter verpflichtet sich, ein der Erkrankung Vorschub leistendes Verhalten, sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld, zu unterlassen. Eingliederungsmaßnahmen, die allein von der Teilnahme oder Mitwirkung der Mitarbeiterin / des Mitarbeiters abhängen, werden von diesem eigenverantwortlich und verantwortungsbewusst wahrgenommen.
§ 6
Entgelt oder sonstige Leistungen
Soweit während der Dauer der Wiedereingliederungsmaßnahme nach der geltenden Rechtslage Arbeitsunfähigkeit besteht, entsteht kein Anspruch auf ein zusätzliches Entgelt für geleistete Arbeit.
Die Bestimmungen aus dem Tarifvertrag und dem Entgeltfortzahlungsgesetz bleiben davon unberührt. Gegebenenfalls erhält die Mitarbeiterin / der Mitarbeiter Krankengeld oder Übergangsgeld von dem zuständigen Rehabilitationsträger.
§ 7
Abbruch der Maßnahme
Die Mitarbeiterin / Der Mitarbeiter verpflichtet sich, vor einem beabsichtigten Abbruch der Eingliederungsmaßnahme Rückspräche mit einer Person aus dem BEM-Team zu halten und die jeweiligen Gründe zu erläutern. Nach Möglichkeit soll versucht werden, eine gemeinsame Lösung für die Weiterführung der Maßnahme oder eine neue geeignete Maßnahme zu finden.
§ 8
Laufzeit
Die Vereinbarung wird für die Dauer von       geschlossen.
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